
Corona-Krise - Wie kann Ihr Unternehmen vom 
verlängerten Eigenkapitalzuschuss profitieren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

für viele Unternehmen ist die anhaltende Corona-Krise eine harte Bewährungsprobe. Wenn auch Ihr Unter-
nehmen betroffen ist, haben Sie sicherlich schon passende Hilfsmaßnahmen gefunden und beantragt, etwa 
eine der Überbrückungshilfen. 

Im Rahmen der Überbrückungshilfe III plus wird bereits seit einigen Monaten als weitere Hilfsmaßnahme der 
sog. Eigenkapitalzuschuss gewährt. Durch diesen soll die finanzielle Ausstattung der antragstellenden Unter-
nehmen gestärkt werden, indem sie finanzielle Lücken schließen können, die von den vorherigen Förderungen 
nicht erfasst waren. Darüber hinaus kann der Eigenkapitalzuschuss auch für Investitionen genutzt werden, um 
das Unternehmen für die Zeit nach der Krise fit zu machen. 

Parallel zur Verlängerung der Überbrückungshilfe III plus wurde auch der Eigenkapitalzuschuss noch einmal 
bis Ende Dezember 2021 verlängert. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen die Funktionsweise der Rege-
lungen zum Eigenkapitalzuschuss auf und stellen dar, welche Voraussetzungen für einen er-
folgreichen Antrag vorliegen müssen. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   



 

 


